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Sarnen, 26. November 2024
 

HPV Impfungen 

Sehr geehrte Ärztinnen und Ärzte 
Liebe MPA-Kolleginnen 
 
Aufgrund wiederholter Nachfragen und Unstimmigkeiten möchte ich Sie bezüglich des HPV-
Impfprogramms auf folgende Punkte aufmerksam machen: 
 
Gemäß BAG ist die Altersgrenze für die HPV-Impfungen klar festgelegt: “Im Rahmen der kanto-
nalen Impfprogramme ist die Impfung für 11- bis und mit 26-jährige Mädchen und Jungen sowie 
junge Frauen und Männer gemäß diesen Empfehlungen kostenlos.” 
Personen, die dieses Alter bereits überschritten haben, müssen die Impfung selbst bezahlen 
oder über die Zusatzversicherung abrechnen. In diesem Fall darf keine Impfung aus der MSD-
Lieferung verwendet werden, sondern separat über den Praxislieferanten bestellt werden. Der 
Grund dafür ist, dass die Statistik auf Basis der über MSD bestellten Impfungen erstellt wird und 
der Eingang mit den eingereichten Abrechnungsformularen für die geimpften Personen überein-
stimmen muss. 
Bitte schreiben Sie solche Ausnahmen nicht auf das Abrechnungsformular! 
 
Für das kantonale Impfprogramm dürfen nur Patienten geimpft werden, die im Kanton Obwal-
den wohnhaft sind. Es ist ebenso nicht möglich, dass Obwaldner/innen außerhalb des Kantons 
auf Kosten des Kanton Obwalden geimpft werden. 
 
Aufgrund interner Änderungen wird es neu ein überarbeitetes Formular für die Impfungen ge-
ben. Dieses finden Sie auf der Homepage: www.ow.ch – Suche: HPV – HPV Abrechnungsfor-
mular. Bitte verwenden Sie dieses Formular ab dem 01. Januar 2025. 
Die Abrechnungsformulare sind jeweils quartalsmässig einzureichen, unabhängig davon, wie 
viele Impfungen auf der Liste stehen (wenn keine Impfungen durchgeführt wurden, muss das 
Formular natürlich nicht eingereicht werden). 
Das Formular darf nicht jahresübergreifend verwendet werden. 
 
Dem Formular sollte immer ein Einzahlungsschein beiliegen oder die IBAN-Nummer eingetra-
gen sein und per E-Mail an gesundheitsamt.ow@hin.ch übermittelt werden. Spätestens am 31. 
Dezember müssen alle Abrechnungsformulare eingereicht sein. 
 
Bei Fragen und Unklarheiten können Sie sich gerne an mich wenden. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Gesundheitsamt 
 
Ilma Arnautovic 
Sekretariat / Sachbearbeitung 
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